
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH

Für die Nutzung des Verteilnetzes einschließlich einem Ausgleich für die im Verteilnetz verursachten elektrischen Verluste gelten die nachstehenden Regelungen

und Preise, die die statistische Durchmischung der einzelnen Übertragungsleistungen (Gleichzeitigkeitsgrad) bereits berücksichtigen.

1. Preise für die Netznutzung (Jahresleistungspreissystem)

Für die Bereitstellung aller Netzbetriebsmittel (Leistungen, Schaltanlagen, Transformatoren) gelten folgende Preise.

Entnahmestelle in

Leistungspreise 

Nettopreise 
1)

Arbeitspreise 

Nettopreise 
1)

in € kW und Jahr in ct pro kWh 

Mittelspannungsnetz (MSP) 2.500 h/a 8,77 2,11

Umspannung (USP) 2.500 h/a 8,03 2,64

Niederspannungsnetz (NSP) 2.500 h/a 9,70 2,75

Entnahmestelle im

Leistungspreise 

Nettopreise 
1)

Arbeitspreise 

Nettopreise 
1)

in € kW und Jahr in ct pro kWh

Mittelspannungsnetz (MSP) 2.500 h/a 51,00 0,42

Umspannung (USP) 2.500 h/a 71,68 0,10

Niederspannungsnetz (NSP) 2.500 h/a 71,20 0,29

2. Preise für die Netznutzung (ohne Leistungsmessung)  Nettopreise 
1)

Für die Bereitstellung aller Netzbetriebsmittel (Leistungen, Schaltanlagen, Transformatoren) gelten folgende Preise. in ct pro kWh

Arbeitspreis (Mischpreis) 4,05

Arbeitspreis (Speicherheizung) 2,00

3. Preise für Messung und Abrechnung

 Nettopreise 
1)

Messstellenbetrieb in € pro Jahr

Mittelspannungsnetz (MSP) 461,64

Umspannung (USP) & Niederspannungsnetz (NSP) 204,72

Niederspannungsnetz (NSP) ohne Leistungsmessung 10,00

Intelligenter Stromzähler (§ 21b EnWG) 15,00

 Nettopreise 
1)

Messung in € pro Jahr

Mittelspannungsnetz (MSP) 282,96

Umspannung (USP) & Niederspannungsnetz (NSP) 232,08

Niederspannungsnetz (NSP) ohne Leistungsmessung 3,00

Intelligenter Stromzähler (§ 21b EnWG) 3,00

 Nettopreise 
1)

 Nettopreise 
1)

Abrechnung in € pro Abrechnung (informatorisch) in € pro Jahr

Mittelspannungsnetz (MSP) 19,00 228,00

Umspannung (USP) & Niederspannungsnetz (NSP) 19,00 228,00

Niederspannungsnetz (NSP) ohne Leistungsmessung 12,00 12,00

Intelligenter Stromzähler (§ 21b EnWG) 12,00 12,00

Mehrkosten aus KWK-Gesetz
Preise zuzüglich Mehrkosten (KWK-Aufschlag) gemäß Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 19. März 2002.

bis 100.000 kWh

ab 100.000 kWh

ab 100.000 kWh*

* für Unternehmen des produzierenden Gerwerbes, deren Stromkosten im vorangegangenen Kalenderjahr 4% des Umsatzes überstiegen.

Der Nachweis ist durch ein Testat zu erbringen.

Sonderkundenumlage

Jahr LV Gruppe A
 1)

LV Gruppe B 
1)

LV Gruppe C
 1)

2012 0,151 ct/kWh 0,050 ct/kWh 0,025 ct/kWh

Konzessionsabgabe

Für konzessionsabgabepflichtige Energiemangen erhöhen sich die arbeitsabhängigen Entgelte um die Kozessionsabgabe an die

Gemeinde.

Tarifkunden

Sondervertragskunden

1) ohne Umsatzsteuer

0,025 ct/kWh

Nettopreise 
1)

1,32 ct/kWh

0,11 ct/kWh

Zusätzlich zu den o.a. Preisen sind die jeweils geltenden Umlagen nach § 19 StromNEV zu entrichten. Die Umlage für 2012 wird ab dem 01.01.2012 von 

Letztverbrauchern in folgender Höhe erhoben. 

Letztverbrauchergruppe A: 

Strommengen von Letztverbrauchern für die jeweils ersten 100.000 kWh je Abnahmestelle 

Letztverbrauchergruppe B: 

Letztverbraucher, deren Jahresverbrauch an einer Abnahmestelle 100.000 kWh übersteigt, zahlen zusätzlich für über 100.000 kWh hinausgehende Strombezüge eine 

maximale § 19 StromNEV-Umlage von 0,05 ct/kWh 

Letztverbrauchergruppe C: 

Letztverbraucher, die dem produzierenden Gewerbe, dem schienengebundenen Verkehr oder der Eisenbahninfrastruktur zuzuordnen sind und deren Stromkosten im 

vorangegangenen Kalenderjahr vier Prozent des Umsatzes überstiegen haben, zahlen für über 100.000 kWh hinausgehende Strombezüge maximal 0,025 ct/kWh 

0,050 ct/kWh

Preisblatt

für die Netznutzung von Elektrizitätsverteilungsnetzen

Preisstand:  1. Januar 2012

Liefermengen mit 

Benutzungsdauer bis

Liefermengen mit 

Benutzungsdauer über

Nettopreise 
1) 

ab 1. Januar 2012

0,002 ct/kWh


